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Rüdiger Bach

Pensionsverpflichtungen auslagern – 
ein wichtiger Ansatz in der 
Mittelstandsbetreuung

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
hat durch die Einführung des Betriebsren-
tenstärkungsgesetzes Mitte des Jahres 
2017 zusätzlichen Schub erhalten. Die 
„Rente vom Chef“ ist plötzlich wieder in 
aller Munde – mit dem erklärten Ziel der 
Politik, die bAV-Verbreitung in den kom-
menden Jahren deutlich zu erhöhen. Hier 
ergeben sich für die Banken im Firmen-
kunden- wie im Privatkundengeschäft 
zahlreiche Ansprache- und damit auch Ge-
schäftsmöglichkeiten. 

Doch das ist nur die eine Seite der Medail-
le. Denn was nicht vergessen werden soll-
te: Zahlreiche Unternehmen bieten ihrer 
Belegschaft schon heute eine bAV an. 
Auch hier gibt es im aktuellen Niedrigzins-
umfeld mitunter drängenden Handlungs- 
und Beratungsbedarf – Stichwort Auslage-
rung von Pensionsrückstellungen.

Bilanzbelastungen managen

Ein Großteil der deutschen Unternehmen 
hat seinen Mitarbeitern attraktive Betriebs-
renten in Form von klassischen Pen-
sionszusagen, meist in Form von lebens-
langen Renten, versprochen. Die dafür 
 gebildeten Pensionsrückstellungen führten 
in der Vergangenheit durch eine verminder-
te Steuerlast oft zu positiven Innenfinan-
zierungseffekten und in der Anwartschafts-
phase gab es keine Liquiditätsabflüsse. 

Heute stellen Pensionszusagen die Arbeit-
geber jedoch vor besondere Herausforde-
rungen. Die in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zurückgehenden Zinsen ha-
ben dazu geführt, dass die Pensionsver-
pflichtungen handelsbilanziell mit einem 
niedrigeren Zins zu bewerten sind. Daraus 
folgt, dass die zu bildende Pensionsrück-
stellung ansteigt und bei den Unterneh-
men zu starken bilanziellen Belastungen 
führt.

In Zahlen heißt dies: Ein Rückgang des 
Zinssatzes um einen Prozentpunkt kann zu 
einer Erhöhung des Rückstellungsbetrages 
für die Pensionsverpflichtung um 15 bis 20 
Prozent führen. Das kann direkte und ne-
gative Auswirkungen auf Bankrating, Kon-
ditionen, Außendarstellung und Ausschüt-
tungspolitik haben. Zu den Zinsen kommt 
noch der Faktor Langlebigkeit: Die Men-
schen werden immer älter, die Zahlungs-
dauer der Renten und damit der Aufwand 
für das Unternehmen folglich immer hö-
her. Und noch etwas Weiteres kommt hin-
zu: Die Bildung von Rückstellungen allein 
stellt noch keine Liquiditätsvorsorge dar.

Problemverlagerung in die Zukunft und 
steuerrechtliche Folgen

Mit der Neuregelung des § 253 Abs. 2 HGB 
im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber den 
Zeitraum für die Durchschnittsbildung des 

Rechnungszinses für Pensionsrückstellun-
gen von sieben auf zehn Jahre ausgeweitet 
und für eine vorübergehende Entlastung 
bei den Unternehmen gesorgt. Für die Er-
mittlung des Entlastungsbetrags müssen 
die Pensionsverpflichtungen zu jedem Bi-
lanzstichtag nun doppelt bewertet werden. 

Der daraus sich ergebende Unterschiedsbe-
trag zwischen der Bewertung nach dem 
sieben- und dem zehnjährigen Durch-
schnittszins ist im Jahresabschluss auszu-
weisen und unterliegt einer Ausschüt-
tungssperre. Die Bilanzeffekte fallen in den 
einzelnen Jahren nun geringer aus, doch 
auf Sicht bewegt sich der Rechnungszins 
des zehnjährigen Durchschnitts auf den 
Zins des siebenjährigen Durchschnitts zu 
und die eigentliche Problematik weiterer 
Absenkungen des Rechnungszinses wird 
lediglich in die Zukunft verlagert.

Besteuerung von Scheingewinnen

Konnte in der Vergangenheit der handels-
rechtliche Aufwand auch steuerlich gel-
tend gemacht werden – da annähernd 
gleiche Größenordnungen vorlagen – ist 
durch den steuerlichen Rechnungszins von 
immer noch 6 Prozent ein weiter stärkeres 
Auseinanderfallen von steuerlichem und 
handelsrechtlichem Aufwand vorhanden, 
was letztendlich zu einer Besteuerung von 
Scheingewinnen führt. Zum Vergleich: Der 
handelsrechtliche Rechnungszins zum 31. 
Dezember 2017 (10-Jahresdurchschnitt) 
beträgt schätzungsweise 3,68 Prozent. 
 Obwohl der Gesetzgeber im handelsrecht-
lichen Jahresabschluss die realistische 
 Bemessung der Pensionsaufwendungen 
vorschreibt, werden diese steuerlich nur 
teilweise anerkannt. 

Dies betrifft insbesondere künftige Erhö-
hungen der Zusage, die zwar faktisch un-
vermeidlich sind, der Höhe nach aber im 
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Im Mittelstandsgeschäft der Banken bie-
tet nicht nur die Kreditfinanzierung oder 
das Angebot von kapitalmarktnahen Pro-
dukten Geschäftschancen, sondern auch 
das Produkt- und Dienstleistungsangebot 
rund um die betriebliche Altersvorsorge. 
Der Autor wertet die gesetzlichen Erleich-
terungen durch die Erhöhung des Zeit-
raums für die Durchschnittsbildung des 
Rechnungszinses für Pensionsrückstel-
lungen auf zehn Jahre nur für einen vorü-
bergehenden Effekt und verweist auf die 
Auslagerung der Pensionsverpflichtungen 
als sinnvolle Lösung. Am Beispiel des Ge-
nossenschaftssektors betont er die be-
sondere Rolle der Ortsbanken als Türöff-
ner bei mittelständischen Unternehmen 
für die gruppeneigenen Spezialisten. 
(Red.)  
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Voraus nicht feststehen (Beispiel: Renten-
anpassung gemäß § 16 Abs. 1 und 2  
BetrAVG). Die steuerliche Anerkennung 
dieses Teils des Pensionsaufwands wird in 
eine spätere Phase der Aktivitätszeit ver-
legt (Anwartschaftserhöhungen) bezie-
hungsweise erfolgt erst während des Ren-
tenbezugs (Rentenanpassung).

Auslagerung als Lösung

Viele Unternehmen entscheiden sich daher 
gerade jetzt dafür, ihre Pensionszusagen auf 
einen anderen Durchführungsweg auszula-
gern. Wesentliche Argumente für die Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen sind:

– Sicherstellung der Erfüllbarkeit des Ver-
sorgungsversprechens: betriebsfremde Ri-
siken wie zum Beispiel das Langlebigkeits- 
und das Berufsunfähigkeitsrisiko.

– Die Verkürzung der Bilanz mit einer sin-
kenden Fremdkapitalquote führt zu ver-
besserten Ratingergebnissen des Unter-
nehmens.

– Der Unternehmenswert wird bei Verkauf 
oder Fusion nicht durch stille Lasten ge-
mindert – Übergabe des Unternehmens an 
einen Nachfolger ohne „Altlasten“.

– Sicherstellung ausreichender Liquidität 
für fällige Versorgungsleistungen.

– Reduzierung administrativer Tätigkeiten 
und Kostensenkung durch externe Verwal-
tung.

– Die Bemessungsgrundlage für den Insol-
venzschutz über den Pensions-Sicherungs-

Verein (PSVaG) beträgt beim Pensionsfonds 
nur 20 Prozent der vergleichbaren Pensi-
onszusage.

– Das Vorliegen einer Ausschüttungssperre 
kann vermieden werden. Soweit die Pensi-
onsrückstellungen aufgelöst werden, redu-
ziert sich die Ausschüttungssperre entspre-
chend.

Bei der Auslagerung von Pensionsver-
pflichtungen ist die Kombination von zwei 
Durchführungswegen eine besonders sinn-
volle Lösung. Die Auslagerung auf externe 
Versorgungsträger kann so gestaltet wer-
den, dass bei Ausscheiden des Mitarbeiters 
der Finanzierungsvorgang abgeschlossen 
ist. Es sind auch Teilauslagerungen mög-
lich. Dadurch lassen sich Aufwand und Li-
quiditätsbedarf flexibel steuern. 

Bereits erdiente Anwartschaften (past 
service) aktiver und ausgeschiedener Mit-
arbeiter werden durch Zahlung eines 
 Einmalbeitrags auf den Pensionsfonds 
überführt. Der Einmalbeitrag ist sofort  
als  Betriebsausgabe in Höhe der für die 
erdienten Anwartschaften gebildeten 
Rückstellung abziehbar. Der darüber 
hinaus gehende Beitrag ist gleichmäßig 
auf die folgenden zehn Jahre zu verteilen 
und als Betriebsausgabe abziehbar. Die 
künftig noch zu erdienenden Anwart-
schaften (future service) von im Unter-
nehmen tätigen Mitarbeitern werden 
durch laufende Zuwendungen auf die 
kongruent rückgedeckte Unterstützungs-
kasse ausgelagert. Laufende Zuwendun-
gen an die Unterstützungskasse sind als 
Betriebsausgabe im Jahr der Zahlung ab-
ziehbar. Es entsteht beim Arbeitnehmer 
weder für past service noch für future 
service ein lohnsteuer licher Zufluss. Die 
Besteuerung erfolgt analog der Pensions-
zusage nachgelagert. 

Versicherungsförmig oder 
chancenorientiert

Für die Auslagerung laufender Renten-
leistungen können der Pensionsfonds 
 liquiditätsschonend in Form der chancen-
orientieren Variante oder die Unter- 
stützungskasse mit der sofortigen Rea-
lisierung der Steuervorteile genutzt 
 werden. Für die Kapitalanlage stehen bei 
R + V versicherungsförmige und chancen-
orientierte Pensionspläne zur Verfügung. 
Bei den chancenorientierten Alternativen 
können durch eine höhere Aktienquote 

gegebenenfalls höhere Erträge erwirt-
schaftet werden. 

Dabei kann es jedoch auch zu Unterde-
ckungen kommen, die durch Nachschuss-
zahlungen des Arbeitgebers auszugleichen 
sind. Bei der versicherungsförmigen Vari-
ante handelt es sich um eine sicherheits-
orientierte Kapitalanlage mittels Rückde-
ckungsversicherungen – hier beispielsweise 
bei der R + V Lebensversicherung AG. Die 
Gesellschaft gewährleistet durch ihren In-
vestmentprozess und ihr Risikomanage-
ment sowie eine breite Diversifikation 
größtmögliche Sicherheit der Kapitalanla-
gen. Die große Finanzstärke zeigt sich un-
ter anderem auch in den ausgezeichneten 
Bewertungen führender Ratingagenturen.

Zentrale Rolle der Banken

Die Analyse der unternehmensindividuel-
len Rahmenbedingungen durch geschulte 
Spezialisten ist dabei ein wichtiger Aspekt 
für eine effektive Gestaltung der Auslage-
rung. Bei der R+V Versicherung stellen 
dies beispielsweise die eigens geschulten 
bAV-Consultants sicher. Von den Experten 
wird dabei zunächst eine betriebswirt-
schaftliche Expertise auf Basis der be-
stehenden Versorgungsregelungen und 
versicherungsmathematischen Gutachten 
erstellt. Dabei werden die Rückstellungen, 
die Aufwendungen, die steuerlichen Ef-
fekte und die laufenden Rentenzahlungen 
genau betrachtet und eine kommentierte 
Hochrechnung über die künftige Entwick-
lung der Verpflichtungen und Zahlungen 
angefertigt. Auf dieser Basis können dann 
individuelle und passgenaue Lösungen für 
das Unternehmen erarbeitet werden, wel-
che das Unternehmen zukünftig wesent-
lich entlasten und den Mitarbeitern und 
Rentenempfängern zusätzliche Sicherheit 
bietet.

Bei der Auslagerung von Pensionsver-
pflichtungen kommt den Volksbanken und 
Raiffeisenbanken eine wichtige Funktion 
zu, denn sie pflegen zu den Arbeitgebern 
insbesondere bei kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen traditionell gute 
Beziehungen. So spielen sie gerade als 
Vertriebspartner und Mittler zu den Ar-
beitgebern eine ganz wichtige Rolle und 
können hier ihre Kompetenz zeigen. R+V 
unterstützt sie dabei durch ihre bundes-
weit rund 180 Firmenkundenberater bAV 
sowie durch die Spezialisten ihrer Bera-
tungstochter compertis.

Bleiben Sie immer auf dem  
neuesten Stand:

Ihre Kreditwesen-Redaktion informiert  
nun auch täglich in  

der Rubrik „Meldungen“. 

Folgen Sie uns auf

oder besuchen Sie uns unter

www.kreditwesen.de
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